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RS OGH 1987/7/15 9ObA63/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1987

Norm

ArbVG §105

Rechtssatz

Nur eine Verständigung des Betriebsrates des Verleiherbetriebes entspricht dem Gesetz. Eine (subsidiäre) P4icht zur

Verständigung des Betriebsrates des Entleiherbetriebs besteht auch dann nicht, wenn der Verleiherbetrieb keinen

Betriebsrat hat.

Entscheidungstexte

9 ObA 63/87
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